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Ö 22.09.2021 Ausschuss für Schule, Jugend, Kultur und Sport, Soziales Bad Kleinen

Sachverhalt:
Das Sozialministerium hatte am 27.04.2021 das Förderprogramm Alltagshilfe in 
Kindertageseinrichtungen aufgelegt. Anträge konnten bis zum 30.04.2021 gestellt werden. 
Der Förderzeitraum reichte vom 01.03.2021 bis zum 31.07.2021.
Gefördert wurde zusätzliches Personal bzw. zusätzliche Stunden im nichtpädagogischen 
Bereich, Qualifizierungsmaßnahmen für das nichtpädagogische personal, zusätzliche 
Ausgaben für Arbeitsschutz- und Hygieneausrüstungen.
Genauere Ausführungen dazu sind dem angehängten Rundbrief zu entnehmen.
Für die Gemeinde Bad Kleinen wurden 2.700 € für Hygienematerial beantragt. Die 
Abrechnung muss bis zum 30.09.2021 erfolgen. Bisher vorliegende Rechnungen betragen 
ca. 1.800€. 

Anlage/n:
Rundbrief und Infoblatt zu den Fördergrundsätzen
 



 

 

 
Rundbrief Nr. 14/2021 - Fördergrundsätze Alltagshilfe in Kindertageseinrichtungen 

 

 
Anlagen: 

1. Fördergrundsätze Alltagshilfe in Kindertageseinrichtungen 

2. Formulare Alltagshilfe in Kindertageseinrichtungen 

3. Individuelle Höchstgrenze für die Erstempfänger der Alltagshilfe in Kindertageseinrichtungen 

4. Erklärung Transparenzdatenbank 

5. Infoblatt Alltagshilfe in Kindertageseinrichtungen 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zu den Fördergrundsätzen Alltagshilfe in Kindertageseinrichtungen konnte das 
Einvernehmen zum Verwendungsnachweis beim Landesrechnungshof hergestellt werden. 
Dafür war noch eine Ergänzung der Formulare zum Verwendungsnachweis und eine 
Anpassung der Fördergrundsätze in den Nummern 5.4., 7.1. und 7.6.2. erforderlich. In den 
Antragsformularen waren keine Änderungen notwendig. 
 
Förderfähig sind die folgenden Maßnahmen für den Zeitraum vom 01.03.2021 bis zum 
31.07.2021: 

 

Bearbeitet von:  Johanna Ehlers 

Telefon: 0385/588-9021 

E-Mail: Johanna.Ehlers@sm.mv-
regierung.de 

Az: 367-00000-2020/137-010 

Schwerin, den 27.04.2021 

 

 

 

 Örtliche Träger der öffentlichen  
Jugendhilfe  
 

Landesamt für Gesundheit und Soziales 
Mecklenburg-Vorpommern 
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• Zusätzliches Personal (Alltagshelferinnen und Alltagshelfer) im nichtpädagogischen 
Bereich,  

• Aufstockung von Stunden bei vorhandenem Personal im nichtpädagogischen 
Bereich, 

• Ausgaben für Schulungs- und Qualifizierungsmaßnahmen für das vorgenannte 
Personal und 

• zusätzliche Ausgaben für Arbeitsschutz- und Hygieneausrüstung aufgrund der nicht 
vorhersehbaren gesteigerten Kosten hierfür (z. B. FFP2 Masken, Luftfilter). 

Voraussichtlich können insgesamt bis zu 400 Kindertageseinrichtungen einen Antrag auf 
Förderung in Höhe von bis zu 10.000 € bei den örtlichen Trägern der öffentlichen 
Jugendhilfe stellen. Wenn das Budget pro Kindertageseinrichtung in Höhe von 10.000 € 
nicht voll ausgeschöpft werden sollte, können mehr Kindertageseinrichtungen von der 
Zuwendung profitieren. Sofern im Einzelfall die Voraussetzungen für einen 
Beschäftigungszuschuss oder Eingliederungszuschuss vorliegen, sind diese vorrangig. 
 
Vorsorglich weise ich noch einmal auf die bereits bekannten Fristen hin.  

- Der vollständig ausgefüllte und rechtsverbindlich unterschriebene Antrag der 

Letztempfänger ist beim Erstempfänger spätestens bis zum 30. April 2021 

einzureichen (Nummer 7.2. der Fördergrundsätze). 

- Landesmittel, die seitens der Erstempfänger nicht bis zum 15. Mai 2021 gegenüber 

den Letztempfängern bewilligt wurden, sind bis zum 21. Mai 2021 an das Landesamt 

für Gesundheit und Soziales zurückzuzahlen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

gez. Susanne Wollenteit 
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Alltagshilfe in Kindertageseinrichtungen während der Corona-Pandemie 

Aufgrund der erforderlichen Hygieneempfehlungen im Zusammenhang mit dem SARS-CoV-
2-Virus ist der Personalaufwand der Kindertageseinrichtungen im Vergleich zum 
Normalbetrieb erhöht. Gleichzeitig steht ein Teil des pädagogischen Personals aufgrund eines 
erhöhten Risikos für einen schweren COVID-19-Krankheitsverlauf nicht für die unmittelbare 
pädagogische Arbeit zur Verfügung. 

Die Aufrechterhaltung der Kindertagesförderung hat für die Landesregierung hohe Priorität. 
Eltern vertrauen auf das System, das ihnen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglicht. 
Arbeitgeber verlassen sich gleichfalls darauf. Schließlich sind zu jedem Zeitpunkt die 
Bildungschancen von Kindern und das Kindeswohl als gewichtige Rechtsgüter und der 
öffentliche Auftrag zum Schutz der Interessen der Kinder wahrzunehmen. Die bisherigen 
Maßnahmen der Landesregierung zur Fachkräftegewinnung und -sicherung in der 
Kindertagesförderung werden nicht ausreichen, um den durch die Corona-Pandemie 
verschärften Fachkräftebedarf und den coronabedingten Mehraufwand in den 
Kindertageseinrichtungen zu begegnen. Aus diesem Grund sollen die 
Kindertageseinrichtungen coronabedingt durch Alltagshelferinnen und Alltagshelfer im 
nicht-pädagogischen Corona-Alltag unterstützt werden. Die Alltagshilfe in 
Kindertageseinrichtungen hat zum Ziel, dass: 

 den gestiegenen Anforderungen zur Umsetzung der Hygienevorgaben 
(Händewaschen, Einhaltung von Abständen, zusätzlicher Aufwand in der Bring- und 
Abholsituation usw.) Rechnung getragen wird, 

 den coronabedingten Personalausfällen in den Kindertageseinrichtungen begegnet 
wird und  

 die Alltagshelferinnen und Alltagshelfer langfristig für die Tätigkeit in der 
Kindertagesförderung durch eine zusätzliche Qualifizierung gewonnen werden. 

Förderfähig sollen die folgenden Maßnahmen für den Zeitraum vom 01.03.2021 bis zum 
31.07.2021 sein: 

 Zusätzliches Personal (Alltagshelferinnen und Alltagshelfer) im nichtpädagogischen 
Bereich,  

 Aufstockung von Stunden bei vorhandenem Personal im nichtpädagogischen Bereich, 

 Ausgaben für Schulungs- und Qualifizierungsmaßnahmen für das vorgenannte 
Personal und 

 zusätzliche Ausgaben für Arbeitsschutz- und Hygieneausrüstung aufgrund der nicht 
vorhersehbaren gesteigerten Kosten hierfür (z. B. FFP2 Masken, Luftfilter). 

Voraussichtlich können insgesamt bis zu 400 Kindertageseinrichtungen einen Antrag auf 
Förderung in Höhe von bis zu 10.000 € bei den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe 
stellen. Falls mehr Kindertageseinrichtungen einen Antrag stellen sollten, greift das 
Windhundprinzip. Wenn das Budget pro Kindertageseinrichtung in Höhe von 10.000 € nicht 
voll ausgeschöpft werden sollte, könnten mehr Kindertageseinrichtungen von der Zuwendung 
profitieren.  

Sofern im Einzelfall die Voraussetzungen für einen Beschäftigungszuschuss oder 
Eingliederungszuschuss vorliegen, sind diese vorrangig.  

Die zusätzlich eingesetzten Alltagshelferinnen und Alltagshelfer müssen vor der 
Einstellung ein aktuelles erweitertes Führungszeugnis nach § 30a 
Bundeszentralregistergesetz (BZRG) zur Prüfung der persönlichen Eignung nach § 72a SGB 
VIII vorlegen. Des Weiteren sind die Alltagshelferinnen und Alltagshelfer vor Aufnahme der 
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Tätigkeit gemäß § 35 Infektionsschutzgesetz (IfSG) vom Arbeitgeber zu belehren und es muss 
eine Bescheinigung und Belehrung nach § 43 IfSG vorliegen. 

Ein Einsatz der Alltagshelferinnen und Alltagshelfer im nichtpädagogischen Bereich ist 
insbesondere bei den folgenden Tätigkeiten möglich:  

 Unterstützung bei der aufgrund der durch die Corona-Pandemie erhöhten 
hygienischen Versorgung der geförderten Kinder,  

 Unterstützung bei der Einhaltung der Vorgaben des Infektionsschutzes in den 
Gruppen bzw. Teilungsbereichen,  

 Unterstützung im hauswirtschaftlichen Bereich insbesondere Essensversorgung, 
Reinigung, Küchendienst, Wäschepflege, Desinfektion, 

 Unterstützung bei den Bring- und Abholzeiten,  

 Begleitung bei Ausflügen, 

 Materialbeschaffung und 

 Unterstützung auf dem Außengelände.  

Ein Einsatz im pädagogischen Bereich, insbesondere in den nachfolgenden Tätigkeiten, ist 
auszuschließen: 

 Elterngespräche, 

 Beobachtung und Dokumentation, 

 Wickeln und Toilettengang, 

 Ruhephasen und Schlafsituationen, 

 inhaltliche Vorbereitung pädagogischer Angebote und Durchführung 
pädagogischer Angebote und 

 Eingewöhnung. 
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